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1 Ausgangslage 

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Abacus-Versionen 2024 und 2025.  

Nach wie vor kann im Lohnmodul nur mit zwei offenen Kalenderjahren gearbeitet werden. Mit der 
Eröffnung des zweiten Jahres können frühzeitig Mutationen in den Lohndaten für das Folgejahr er-
fasst werden. Gleichzeitig ermöglicht die Führung von zwei offenen Jahren, Saläre im neuen Jahr zu 
verarbeiten und gleichzeitig rückwirkende Zahlungen (z.B. Spesen, Partnersaläre) für das abgelau-
fene Kalenderjahr vorzunehmen. 

Die Funktion «Jahr **** provisorisch abschliessen» beendet die Erstellung neuer Perioden im be-
troffenen Kalenderjahr. Diese Einschränkung kann jederzeit mit der Funktion «Jahr **** wieder er-
öffnen» rückgängig gemacht werden.  

Die Funktion «Jahr **** definitiv abschliessen» beendet die Erfassung unwiderruflich im entsprechen-
den Kalenderjahr. 
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2 Software-Voraussetzungen 

2.1 Grenzgänger Meldung für Frankreich aufgrund des neuen Zusatzabkommens vom 27. 
Juni 2023 

Aus dem Zusatzabkommen resultiert die Pflicht des Arbeitgebenden, zusätzliche Informationen zu 
den Ausland-Arbeitstagen sowie zum daraus resultierenden Homeoffice-Anteil (Telearbeit) in Pro-
zent zu ermitteln. Ab Anfang 2027 müssen Arbeitgebende die Quellensteuer-Lohnsumme und 
den Homeoffice-Anteil für das Jahr 2026 als Jahresmeldung an die zuständige kantonale Steuer-
verwaltung senden. 
 
Die Anpassungen im Personalstamm, in der Plausibilisierung, in den Auswertungen und in der ELM-
Schnittstelle werden wie folgt ausgeliefert: 

• Version 2024 — Servicepack vom 15.09.2024 
 
Zusätzlich stehen im L31 Personalstamm neue Felder zur Verfügung: 

 
 
Die Auswertung L2953 «Grenzgänger Meldung» ist standardmässig enthalten. 

 
 
Die «Grenzgänger Meldung Frankreich» steht — analog zur Variante für Italien — in der L2995 ELM-
Übermittlung zur Verfügung. Bei Frankreich gibt es zwei Übermittlungsarten, je nach Kanton. 
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3 Neue Wegleitung Lohnausweis — gültig ab 01.01.2025 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/dbst/formulare/dbst-form-lohna-weglei-
tung-2025-de.pdf.download.pdf/dbst-form-lohna-wegleitung-2025-de.pdf 

3.1 Anpassungen ab 2025 

• Beschäftigungsgrad:  
Ab 2025 ist der Beschäftigungsgrad in Prozent nicht mehr anzugeben. Der Hinweis «Teilzeit-
anstellung» genügt, sofern die Beschäftigung weniger als 100% beträgt. 

• Mittagsentschädigung (Präzisierung): 
Bei auswärtiger Verpflegung während 40-60% der Arbeitszeit ist im Feld G ein Kreuz zu set-
zen. Beträgt der Anteil mehr als 60%, ist ausschliesslich unter Ziffer 15 der Hinweis «Mittag-
essen durch Arbeitgeber bezahlt» anzubringen. 

• Adresse auf dem Lohnausweis (Präzisierung, keine inhaltliche Änderung gegenüber 2024): 
Es ist stets die Wohnadresse zum Zeitpunkt der Erstellung des Lohnausweises anzugeben. 
Bei ausgetretenen Mitarbeitenden muss diese allenfalls aktualisiert werden, bevor der Lohn-
ausweis erstellt wird. 

  

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.estv.admin.ch%2Fdam%2Festv%2Fde%2Fdokumente%2Fdbst%2Fformulare%2Fdbst-form-lohna-wegleitung-2025-de.pdf.download.pdf%2Fdbst-form-lohna-wegleitung-2025-de.pdf&data=05%7C02%7CDagmar.Flueeli%40bdo.ch%7C4e6bf047cf164e4bd93108dd51ce33a1%7C880a79fec93e4143b972dca563afc136%7C0%7C0%7C638756668344487672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ESGTSVCjLqJGQRWWOFe9wdnpFnyIXnJzU6gHIzDfYAk%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.estv.admin.ch%2Fdam%2Festv%2Fde%2Fdokumente%2Fdbst%2Fformulare%2Fdbst-form-lohna-wegleitung-2025-de.pdf.download.pdf%2Fdbst-form-lohna-wegleitung-2025-de.pdf&data=05%7C02%7CDagmar.Flueeli%40bdo.ch%7C4e6bf047cf164e4bd93108dd51ce33a1%7C880a79fec93e4143b972dca563afc136%7C0%7C0%7C638756668344487672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ESGTSVCjLqJGQRWWOFe9wdnpFnyIXnJzU6gHIzDfYAk%3D&reserved=0
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3.2 Taggelder im Lohnausweis 

https://www.ssk-csi.ch/fileadmin/dokumente/lohnausweis/FAQ_2024_DE.pdf 
 
Auszug über die Taggelder: 

 
 
Für Auszüge oder Anpassungen im Bereich der Taggelder wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechper-
son bei BDO, wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung benötigen. 
  

https://www.ssk-csi.ch/fileadmin/dokumente/lohnausweis/FAQ_2024_DE.pdf
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4 Allgemeine Vorbereitungsarbeiten 

Diese Arbeiten können bereits vor dem Jahresende erledigt oder vorbereitet werden — vorzugsweise 
im Laufe des Monats Dezember. 

4.1 Vorbereitungen für das neue Lohnjahr 

 V2024 V2025  erledigt 

Neue Prämiensätze  

Organisieren Sie die neuen Prämiensätze und An-
sätze der Versicherungen. 
Die neuen Sozialversicherungskennzahlen finden 
Sie im Anhang unter Kapitel 6. 

 

AHV, IV, EO, FAK  Organisieren Sie die Akontorechnung für das neue 
Jahr, um die Prozentsätze festzulegen.  

UVG, UVGZ, KTG  Halten Sie die Mitteilung der Versicherung bereit 
und fordern Sie bei Bedarf ein neues ELM-Profil an.  

BVG  Führen Sie die Lohnmeldung für das neue Jahr 
durch.  

Tabellen L421 Ermitteln Sie die neuen Ansätze für firmenspezifi-
sche Tabellen.  

Lohnanpassungen L32 
Die Lohnanpassungen für das neue Jahr müssen be-
kannt sein (z.B. Monatslöhne, Stundenlöhne, BVG 
usw.). 

 

Firmenstammfelder L444 Überprüfen Sie alle Werte im Firmenstamm.  

4.2 Abschlussarbeiten für das vergangene Lohnjahr 

 V2024 V2025  erledigt 

Lohnausweiseinstel-
lungen 

L414 

Überprüfen Sie die Lohnartenzuordnung: Sind alle 
Lohnarten korrekt den Lohnausweisziffern zuge-
ordnet? (Beachten Sie dazu Kapitel 3.1 betreffend 
Taggelder) 

 

L31 

Haben alle Mitarbeitenden die korrekte Lohnaus-
weisvorlage hinterlegt? 
Tipp: Erstellen Sie eine Auswertung in L351 mit 
freier Selektion nach Lohnausweisvorlage 0. 

 

L446  

Passen Sie gegebenenfalls die Lohnausweisvorla-
gen an. 
Überprüfen Sie, ob die korrekten Bemerkungen 
und Bedingungen enthalten sind (siehe Kapitel 3 — 
Auszug aus der neuen Wegleitung). 

 

Familienzulagen L414 Stellen Sie sicher, dass alle Lohnarten korrekt den 
Familienzulagen zugeordnet sind.  

Vorbereitung im Per-
sonalstamm (ab ELM 
5.0) 

L31 

Prüfen Sie, ob bei allen Mitarbeitenden eine AHV-
Nummer für die ELM-Übermittlung hinterlegt ist. 
Ist keine Nummer vorhanden, muss mindestens der 
Haken «AHV-Nummer unbekannt» gesetzt sein. 

 

Ausgleichskasse (ab 
ELM 5.0) L431  

Überprüfen Sie im Register «Meldung an Aus-
gleichskasse» in den Versicherungseinstellungen, 
ob die aktuelle UVG- und BVG-Versicherung mit 
dem korrekten «Gültig ab»-Datum hinterlegt ist. 
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 V2024 V2025  erledigt 

Grenzgänger Meldung 
Italien (nur für Ar-
beitskantone GR, TI, 
VS) 

L31 

Im Register «Quellensteuer»: Setzen Sie das Feld 
«Grenzgänger Meldung Italien» bei Bedarf auf «Ak-
tiv» und pflegen Sie folgende Felder: «Grenzgän-
ger seit», «Geburtsort/Geburtsstaat» und «Steue-
ridentifikationsnr. IT». 

 

Abrechnungsdaten L562 

Nach dem Dezemberlohnlauf und vor dem Jahres-
abschluss: 
Verwenden Sie das neue Hilfsprogramm zur Kon-
trolle der «Vollständigkeit der Abrechnungsdaten» 
und der «AHV/ALV-pflichtigen Lohnsumme» (be-
achten Sie die Information ). Bereinigen Sie die 
Daten bei Bedarf in einem Zusatzlohnlauf. 

 

Mitarbeitende mit 
nicht monatlichen 
Auszahlungen  

L221 

Überprüfen Sie im Dezember oder bei Austritt die 
Sozialversicherungsgrenzen. Erstellen Sie gegebe-
nenfalls mit dem Dezemberlohn eine Schlussab-
rechnung. 

 

5 Jahresendarbeiten 

Diese Arbeiten sollten erledigt werden, sobald alle Lohnbestandteile für das vergangene Jahr abge-
rechnet sind. 

5.1 Vorbereitungen für das neue Lohnjahr 2026 

V2024 V2025   erledigt 

L561 Definitiver Jahresab-
schluss 

Es können maximal zwei Jahre im Lohnmodul 
offen sein. Schliessen Sie daher das Jahr 2024 
definitiv ab.  

 

L271 Monatsabschluss Dezem-
ber korrigieren 

Es kann vorkommen, dass im L561 eine Fehler-
meldung erscheint, die eine Korrektur des Mo-
natsabschlusses Dezember erfordert. Diese Kor-
rektur kann im L271 unter «Datei» durchgeführt 
werden. 

 

L561 Neues Jahr eröffnen 

1. Klicken Sie auf «Jahr 2026 eröffnen» und 
fahren Sie fort. 

2. Lohnwerte 
- Wählen Sie für die Zeitachse «Ja, nur für 
aktive Mitarbeiter». 
- Wenn alle Lohnwerte ins neue Jahr über-
nommen werden sollen, sind keine weiteren 
Selektionen nötig. 
- Wählen Sie nur die Lohnwerte aus, die 
nicht ins neue Jahr übertragen werden sol-
len. 

3. Anschliessend erscheint die Frage «Wollen 
Sie die jahresabhängigen Tabellen ins neue 
Kalenderjahr kopieren?». Wenn Sie unsicher 
sind, wählen Sie «Nein» und prüfen Sie die 
Tabellen im L421. Tabellen können jeder-
zeit im L423 nachträglich kopiert werden. 
Wichtig: Kopieren Sie nur eigene Tabellen 
ab Nr. 100! (Der Import von Quellensteuer- 
(QST) und Kinderzulagen- (KiZu) Tabellen 
erfolgt gemäss PT im L422.) 
Ab Version 2024 wählen Sie beim ersten Ko-
pieren das Verhalten «Tabellen mit Inhalt 
aktualisieren». Wenn Tabellen bereits zu 
Testzwecken kopiert wurden, wählen Sie 
«Tabelle mit Inhalt ersetzen». 
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V2024 V2025   erledigt 

L441 Nationale Daten 

Überprüfen Sie die Beiträge auf der Zeitachse 
2026. Die neuen Sozialversicherungskennzahlen 
finden Sie im Anhang (Kapitel 7). 
Erhöhen Sie das Referenzalter für Frauen auf 
64 Jahre und 6 Monate. 

 

L444 Firmenstammfelder 

Überprüfen und passen Sie gegebenenfalls die 
Beträge auf der Zeitachse 2026 in folgenden Be-
reichen an: 
― Firmenstammfelder 
― Abteilungsstammfelder 
― GB-Stammfelder 

 

L432 Versicherungen  

Prüfen und aktualisieren Sie bei Bedarf Beiträge 
und Versicherungsprofile für AK, FAK und UVG 
auf der Zeitachse 2026. 

 

Prüfen Sie zudem im Bereich UVGZ und KTG 
(Registerkarte «Höchstlöhne») die Maximalbe-
träge und in der Registerkarte «Beiträge» die 
Beitragssätze für Arbeitnehmende und Arbeit-
gebende und passen Sie diese gegebenenfalls 
an. 

 

L431 Versicherungsvorschlag 
Erfassen Sie bei Bedarf einen neuen Versiche-
rungsvorschlag mit Zeitachse 2026 und passen 
Sie diesen gegebenenfalls an. 

 

L381 
(AbaConnect-
Lizenz erfor-
derlich) 

Massenmutation Versiche-
rungen 

Führen Sie eine Massenmutation der Versiche-
rungen im Personalstamm durch, falls neue Ver-
sicherungsnummern oder -codes vorliegen. 
Wenn Sie mit dem Lohnbudget arbeiten, ist zu-
sätzlich eine Anpassung im Stellenstamm T118 
erforderlich. 

 

L32 Lohndaten 

Überprüfen Sie die Lohndaten auf der Zeitachse 
2026 und passen Sie diese gegebenenfalls an. 
Eine Auswertung der Lohndaten kann über L351 
 «Lohnwerte» erstellt werden. 

Tipp: Verwenden Sie bei Anpassungen der 
neuen Lohndaten für mehrere Mitarbeitende 
(z.B. Monatslohn, BVG-Beiträge) die Globalmu-
tation im L381 (sofern eine AbaConnect-Lizenz 
vorhanden ist). 

 

L421 Tabellen 
Überprüfen Sie eigene jahresabhängige Tabel-
len (ab Nr. 100) auf der Zeitachse 2026 und 
passen Sie diese gegebenenfalls an. 

 

L643 Branchenstamm anpassen 
oder importieren 

Für BVG-Lösungen von GastroSocial sollten die 
Branchenwerte auf der Zeitachse 2026 überar-
beitet werden — entweder durch Import mit ak-
tuellem Patch oder manuell. 
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V2024 V2025   erledigt 

L422 

Tabellen QST importieren 

(Für Kundinnen und Kun-
den auf der BDO Shared 
Cloud oder AbaWeb, die 
Zentraltabellen verwen-
den, wird der Import 
durch BDO vorgenommen 
(gilt auch für Familienzu-
lagen.) 

Wenn Sie die Tabellen aller Kantone einlesen 
möchten, laden Sie diese von der Abacus-Web-
site herunter. 
Für einzelne Kantone stehen die Tabellen auf 
der Website der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung zur Verfügung.  
Wichtig: Lesen Sie nicht die Tabelle der «wei-
teren Einkünfte» ein. 

Hinweis: Beim Löschen von Tabellen siehe Ka-
pitel 5.2.4. 

Eine detaillierte Anleitung zum Einlesen der 
QST-Tabellen finden Sie auf der Abacus-Web-
site.  
Wichtig: Lesen Sie die Tabellen jedes Jahr neu 
ein! 

 

L422 
Tabellen Familienzulagen 
importieren 

Auch die Tabellen für die Familienzulagen kön-
nen von der Abacus-Website heruntergeladen 
werden. 

 

L31 
Personalstamm Versiche-
rungscodes 

Prüfen Sie auf der Zeitachse 2026, ob bei allen 
Mitarbeitenden die korrekten Versicherungs-
codes hinterlegt sind. 

 

L31 Rentenfreibetrag 

Prüfen Sie in den Versicherungseinstellungen 
bei Mitarbeitenden, die das Referenzalter er-
reicht haben, den Rentenfreibetrag per 1. Ja-
nuar. Soll kein Freibetrag berechnet werden, 
setzen Sie den Status auf «nicht anwenden». 

 

5.2 Jahresdeklarationen für das vergangene Lohnjahr 

V2024 V2025   erledigt 

L561 Jahresabschluss Schliessen Sie das Jahr 2025 provisorisch ab.  

L2933 Lohnkonto 
Hier können für jede Mitarbeiterin und für jeden 
Mitarbeiter Auswertungen inkl. Rekapitulation 
erstellt werden (geeignet für Revisionszwecke). 

 

L29 Nationale Auswertungen 

Erstellen und überprüfen Sie die verschiedenen 
Jahresendabrechnungen für AHV (L2911), FAK 
(L2941), UVG (L2921), UVGZ (L2922) und KTG 
(L2923).  

 

L2915 AHV-Splitting erstellen 

Negative, AHV-pflichtige Lohnsummen müssen ab 
ELM 5.0 zuerst auf das Vorjahr und das aktuelle 
Jahr aufgeteilt werden. Das aktuelle Jahr muss 
für die ELM-Übermittlung positiv sein (siehe 
5.2.2). 

 

  

https://downloads.abacus.ch/downloads-page/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung/
https://downloads.abacus.ch/downloads-page/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung/
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/dbst-quellensteuer/qst-tarife-kantone.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/dbst-quellensteuer/qst-tarife-kantone.html
https://downloads.abacus.ch/downloads-page/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung/
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V2024 V2025   erledigt 

L2995 Lohnmeldungen (ELM) 

Übermitteln Sie die Lohndeklarationen elektro-
nisch an die verschiedenen Versicherungsinstitu-
tionen. 
Achtung: Seit Version V2022 gilt ein neuer ELM-
Prozess für UVG, KTG und UVGZ. Standardmässig 
erfolgt keine manuelle Freigabe im Versiche-
rungsportal. Soll eine manuelle Freigabe möglich 
sein (z.B. für Praktikanten), muss die Meldung 
als «unvollständig» übermittelt werden (siehe 
5.2.1). 

 

L2953 Grenzgänger Meldung 
Italien auswerten 

Bereiten Sie die Auswertung für die Arbeitskan-
tone Graubünden, Tessin und Wallis vor und 
überprüfen Sie diese. 

 

L2995 Grenzgänger Meldung 
Italien übermitteln 

Übermitteln Sie die ELM-Meldung nur für die Ar-
beitskantone Graubünden, Tessin und Wallis.  

L2971 Lohnausweise aufberei-
ten 

Setzen Sie unter «Kriterien» ein Häkchen bei 
«Bereits mutierte Felder neu aufbereiten».  

L2977 Lohnausweis-Protokoll 
Führen Sie eine Stichprobenkontrolle durch. 
Hier können Sie die genaue Zusammensetzung 
des Lohnausweises einsehen. 

 

 L2974 Lohnausweise kontrollie-
ren 

Die Lohnausweise werden als Entwurf aufberei-
tet und können kontrolliert werden (siehe neuer 
Prozess in Kapitel 5.2.3). 
Empfehlung: Nachzahlungen nach Austritt sind 
im Lohnausweis immer genau zu prüfen, ob sie 
korrekt angezeigt werden. 

 

 L2973 Lohnausweis verwalten 

Nach der Kontrolle können Lohnausweise mit 
dem Blitz als definitiv gesetzt werden. Jeder 
Lohnausweis erhält dabei eine DocID (siehe Kapi-
tel 5.2.3). 

 

L2974 Lohnausweise ausgeben 

Hier können die Lohnausweise ausgegeben wer-
den. 
Tipp: Legen Sie die aufbereiteten Lohnausweise 
im Personaldossier ab. 

 

 L2973 Lohnausweis stornieren 

Falls ein Lohnausweis korrigiert werden muss, ist 
er zunächst im L2973 zu stornieren. Nach Muta-
tion kann dieser im L2973 wieder definitiv ge-
setzt werden und im L2974 ausgegeben werden. 
In der Ziffer 15 steht der Hinweis, dass der Lohn-
ausweis ersetzt wurde. 

 

L2995 Lohnausweise (ELM) 

Bei Kantonen, die dies vorsehen (Voreinstellung 
Abacus: BE, BS, FR, JU, LU, NE, SO, VD, VS), 
übermitteln Sie die Lohnausweise direkt via ELM 
an die Steuerämter. 
Tipp: Seit Version V2022 können Korrekturen 
ebenfalls via ELM übermittelt werden. 

 

 

5.2.1 Ergänzung zu L2995 — Lohnmeldungen an UVG, UVGZ, KTG 

- Mit Haken bei «unvollständig»: Sie erhalten Zugriff auf die Website der Versicherung, um manu-
elle Eingaben vorzunehmen und die Bestätigung auszudrucken. 

- Ohne Haken bei «unvollständig»: Es erfolgt nur die elektronische Übermittlung, ohne Absprung 
zur Versicherungswebsite. 
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5.2.2 Negative AHV-Lohnsumme — ELM-Meldung kann nicht übermittelt werden 

In bestimmten Fällen resultiert im Lohnsystem eine negative AHV-Lohnsumme. Diese ist nicht immer 
korrekt — prüfen Sie daher zuerst, ob Lohnzahlungen korrigiert werden müssen. 
 
Beispiel einer korrekten negativen AHV-Lohnsumme — Zeitlich verschoben ausbezahlte Taggel-
der 
Wird im Januar die Abrechnung für Dezember- und Januar-Taggelder erstellt und ist der Januar 
gleichzeitig der Austrittsmonat, kann aufgrund des Dezember-Taggeldes eine negative AHV-Lohn-
summe entstehen. 
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Vorgehen AHV-Splitting (L2915): 

 
 
 

1. Blitz ausführen 
2. Jahr definieren  
3. Weiter 
4. Fertigstellen 
 
Variante: Korrektur ins Vorjahr (z.B. Taggeld Dezember) 
5. Hinzufügen 
6. Betrag eingeben, der das Vorjahr betrifft 
7. Kontrolle, dass der Saldo «Aktuelles Jahr» positiv ist 
8. Speichern 
9. ELM Übermittlung AHV im L2995 
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Variante: Negative AHV-Lohnsumme im aktuellen Jahr korrekt 

5. «Manuelle Meldung» anwählen 
6. bis Datum eintragen (bis wann manuelle Meldung an AHV erfolgt) 
7. Speichern 
8. ELM-Übermittlung AHV im L2995 

 

5.2.3 Lohnausweisprozess ab Version 2025 mit DocID 

Gemäss den neuen ELM-Richtlinien wird neu eine eindeutige Identifikationsnummer (DocID) für je-
den Lohnausweis vergeben. Diese hat Einfluss auf den Korrekturprozess.  
 
Der neue Prozess: 
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1. Die Lohnausweise werden wie bisher im L2971 über den Blitz aufbereitet.  
2. Optional kann der Lohnausweis im L2972 mutiert werden. Neu ist es möglich, auch stor-

nierte Lohnausweise dort einzusehen.  
3. Nach der Kontrolle werden die Lohnausweise im neuen Programm L2973 definitiv gesetzt. 

Dabei wird die DocID vergeben. 
4. Die Ausgabe erfolgt wie bis anhin über L2974. 

 
L2973 Lohnausweis verwalten — Definitiv setzen von Lohnausweisen: 
• Über den Blitz alle Lohnausweise gleichzeitig definitiv setzen 
• Mit rechter Maustaste einzelne Mitarbeitende auswählen 
• Oder über den Menüpunkt unten gezielt Mitarbeitende definitiv setzen 

 
 
Nach dem definitiv setzen kann im L2971 kein Lohnausweis mehr neu aufbereitet werden. Soll ein 
definitiver Lohnausweis geändert werden, muss er zuerst storniert werden (ebenfalls im L2973). 
Nach der Mutation ist er erneut auf definitiv zu setzen, bevor er dem Mitarbeitenden ausgehändigt 
oder via ELM übermittelt wird. Nach dem Jahresabschluss im L561 können keine Lohnausweise mehr 
storniert oder angepasst werden. 
 
Wichtig: Nur definitive Lohnausweise mit DocID dürfen an Mitarbeitende für die Steuererklärung 
ausgegeben und via ELM eingereicht werden. 
 
Im L2974 können Lohnausweise neu mit einem Wasserzeichen «Entwurf» versehen werden. Dies ist 
hilfreich, wenn ein noch nicht definitiver Lohnausweis ausgehändigt wird. 



   
 Seite 16 

 

 

 
 
Muster Lohnausweis Status Entwurf mit Wasserzeichen: 
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Muster Lohnausweis definitiv: 

 
 
Muster Lohnausweis Rektifikat (nach Stornierung und Neuaufbereitung): 

 
In der Fusszeile wird automatisch der Bezug zum vorherigen Lohnausweis angedruckt. 

5.2.4 Tabellen löschen (L421) ab Version 2024 

Beim Löschen von Tabellen immer nur «angezeigte Datensätze löschen» auswählen, ansonsten 
werden sämtliche Jahresdatensätze gelöscht. 
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5.3 Bereinigungen nach Jahresabschluss 

 V2024 V2025  erledigt 

Datenbereinigung 
(Vorsicht!) 

L583 
Löschen Sie Abrechnungsdaten, die älter als 10 
Jahre sind.  
Wichtig: Erstellen Sie vorher eine Datensicherung. 

 

L31 
L582 

Löschen Sie Daten von ausgetretenen Mitarbeiten-
den, die älter als 10 Jahre sind.  

L581 Löschen Sie Personalbetreuungsdaten.  

6 Kontakt 

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Jahresendverarbeitung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kon-
taktieren Sie uns unter der Telefonnummer 0800 236 236 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
dcc@bdo.ch. 

Bitte beachten Sie unsere angepassten Servicezeiten rund um den Jahreswechsel. An folgenden Ta-
gen sind wir gerne bei dringenden Anliegen für Sie erreichbar:  

• 22. Dezember 2025, 23. Dezember 2025, 29. Dezember 2025 und 30. Dezember 2025 
jeweils von 07.00 - 18.00 Uhr)  

• 24. Dezember 2025 sowie 31. Dezember 2025 
von 07.00 - 12.00 Uhr 

  

mailto:dcc@bdo.ch
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7 Anhang  

7.1 Nationale Daten 2026 

 
 
Aufgrund der Abstimmung zur AHV 21 wird das Rentenalter der Frauen erhöht.  
2026: 64 Jahre + 6 Monate   
2027: 64 Jahre + 9 Monate  
2028: 65 Jahre 
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7.2 Sozialversicherungskennzahlen 2026 

 

https://www.bdo.ch/getmedia/2706f145-4831-44e1-83fc-4f9287ee2f00/Sozialversicherungskennzahlen_2026.pdf
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